
 
 

Satzung zum Bebauungsplan „Brühlgärten“, Gemarkung und Flur 
Schechingen im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

 
Aufgrund § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert am 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394 m.W.v. 01. 
01.2024) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, Seite 581, berichtigt Seite 698), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 98) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Schechingen in öffentlicher Sitzung am 15.05.2025 den Bebauungsplan „Brühl-
gärten“, Gemarkung und Flur Schechingen im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
mit den dazu gehörigen örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem Lageplan des Bebauungsplanes „Brühl-
gärten“ in der Fassung vom 12.12.2024 / 15.05.2025. 
 

§ 2 Bestandteile der Satzung 
 
Verbindliche Bestandteile des Bebauungsplanes sind der Lageplan und die textlichen Fest-
setzungen mit örtlichen Bauvorschriften in der Fassung des Büros LKP+ Ingenieure, Mutlan-
gen vom 12.12.2024 / 15.05.2025. 
 
Als weitere Anlagen sind dem Bebauungsplan beigefügt: 

 die Begründung vom 12.12.2024 / 15.05.2025 (Anlage 1); 
 die Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) vom 23.10.2024 (Anlage 2); 

 
§ 3 Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer aufgrund von § 9 Abs. 4 
BauGB in Verbindung mit § 74 LBO den getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 75 LBO mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 

Ordnungswidrig handelt auch, wer einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buch-
stabe b festgesetzten Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen dadurch zuwiderhandelt, dass diese beseitigt, wesent-
lich beeinträchtigt oder zerstört werden. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 213 Abs. 1 
Nr. 3 BauGB mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 

§ 4 Inkrafttreten 
 
Dieser Bebauungsplan mit den örtlichen Bauvorschriften tritt mit der ortsüblichen Bekannt-
machung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes sind sämtliche Festsetzungen von Bebauungsplä-
nen innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Planes aufgehoben. 

  



 

Ausgefertigt: 
 
Schechingen, den 16.05.2025 
 
 
 
Stefan Jenninger 
Bürgermeister 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jah-
res seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Abweichend hiervon kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf 
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Sat-
zungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor 
Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat 
oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahres-
frist geltend gemacht hat. 


